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Elztal-Kurier

Amtliche Nachrichten
Störungsdienste und Notrufnummern
Stadtwerke Mosbach	 06261/8905-36
Polizei	 110
Feuerwehr und Rettungsdienst	 112
Krankentransport	 06261/19222

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und
Familie gibt es unverbindlich, kompetent und kosten-
los im Internet unter www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Bekanntmachung
der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für 
die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. 9. 2021

1. �Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke 
der Gemeinde Elztal wird in der Zeit vom 6. 9. 2021 bis 10. 9. 2021 
während der allgemeinen Öffnungszeiten nach vorheriger An-
meldung unter Tel. 06261 / 8903-17 oder -18 oder -0 oder info@
elztal.de im Bürgermeisteramt Elztal, Hauptstr. 8, 74834 Elztal, 
Büro 105 / 106, barrierefreier Zugang – für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 

Neuer Defibrillator für Neckarburken
Ein lebensrettender Defibrillator hatte im Dorfgemeinschaftshaus Neckarburken noch gefehlt. So taten sich die Raiffeisenbank 
Elztal, die Bauunternehmung Ludwig und Schmidt sowie der Stuckateur- und Malerbetrieb Kraft zusammen, um die Finanzierung 
eines „Defi“ zu übernehmen. 
Bei der Übergabe des Gerätes bedankten sich Elztals Bürgermeister Marco Eckl und Neckarburkens Ortsvorsteher Andreas Schlin-
ke bei den Sponsoren für die großzügige Spende. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, dass der Defibrillator nie gebraucht werde. 

Auf dem Bild von links: Kai Malcher, Frank Ehrfeld, Hubert Ludwig, Andreas Schlinke, Kai Kraft, Kevin Kraft und Marco Eckl.
 Foto: Claus Kaiser

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege?
Wir beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte.
Kontaktdaten:
Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@neckar-odenwald-kreis.de
Scheffelstr. 2, 74821 Mosbach    –    Hollergasse 14, 74722 Buchen 
Ansprechpartner:
Thomas Bauer: 06261 / 842554
Birgit Scheuermann: 06261 / 842553
Jutta Landwehr: 06281 / 5212-2550 
Jutta Baumgartner-Kniel: 06281 / 5212-2551
Tägliche Öffnungszeiten – um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

mailto:info@elztal.de
mailto:info@elztal.de
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will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister 
ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist.

1. �Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. �Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spä-
testens am 10. 9. 2021 bis 12.00 Uhr Uhr, bei der Gemeindebehör-
de Bürgermeisteramt Elztal, Rathaus Dallau, Hauptstr. 8, 74834 
Elztal, Bürgerbüro Einspruch einlegen.

1. �Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. �Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 5. 9. 2021 eine Wahlbenachrichtigung.

1. �Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann.

1. �Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis ein-
getragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahl-
unterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. �Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 276 
Odenwald – Tauber durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 

1. �oder 
1. �durch Briefwahl
1. �teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
1. �5.1. �ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-

ter,
1. �5.2. �ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
15.2. . �a) �wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach  
§ 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 5. 9. 2021) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis 
nach § 22 Absatz 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. 
9. 2021) versäumt hat,

15.2.. �b) �wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahl-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Absatz 1 der 
Bundeswahlordnung entstanden ist,

15.5.. �c) �wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt 
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wäh-
lerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde ge-
langt ist.

1. �Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24. 9. 2021, 18.00 Uhr, bei der Ge-
meindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt 
werden.

1. �Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahlta-
ge, 15.00 Uhr, gestellt werden.

1. �Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor 
der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

1. �Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

1. �Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachwei- sen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
1. – einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
1. �– einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,

1. �– �einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und

1. �– ein Merkblatt für die Briefwahl.
1. �Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 

anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

1. �Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund- gabe 
einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interes- senskonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.

1. �Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebe-
ne Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht.

1. �Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von Deutsche 
Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

20. 8. 2021 Elztal 	 gez. Eckl, Bürgermeister

Niederschlagswassergebühr
Anzeigepflichten des Grundstückseigentümers
Die im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 
durch die Luftbildaufnahmen und das Erhebungsverfahren ermit-
telten Flächen im Gemeindegebiet unterliegen ständigen Verän-
derungen. Auch bei den versiegelten Flächen kann es durch Neu-
bauten, Hofpflasterungen, Entsiegelungen, Zisterneneinbau etc. zu 
Änderungen kommen.
Veränderungen bei den versiegelten Flächen, sowie erstmals ver-
siegelte Grundstücke (Neubauten) sind innerhalb eines Monats 
der Gemeindeverwaltung zu melden.
Vorsätzliche oder leichtfertige Verstöße gegen die Anzeigepflichten 
stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahn-
det werden können.
Die Gemeindeverwaltung bittet deshalb um Beachtung dieser Vor-
schriften, die nachfolgend auszugsweise aufgeführt sind. 
§ 45 Anzeigepflicht
(3) �Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des 

Grundstücks an die Abwasserbeseitigung, hat der Gebühren-
schuldner die Lage und Größe der Grundstücksflächen, von 
denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranla-
gen zugeführt wird (§ 39 a Abs. 1) der Gemeinde in prüffähi-
ger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner seinen 
Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die Berech-
nungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der 
Gemeinde geschätzt.

(4) �Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 
1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die öffent-
lichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücksflächen 
sind unter Angabe der in § 39 a Abs. 2 aufgeführten Versiege-
lungsarten und der für die Berechnung der Flächen notwendi-
gen Maße rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde stellt auf Anfor-
derung einen Anzeigevordruck zur Verfügung.

(5) �Ändert sich die Größe oder der Versiegelungsgrad des Grund-
stücks um mehr als 10 m², ist die Änderung innerhalb eines Mo-
nats der Gemeinde anzuzeigen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 06261/890313 zur 
Verfügung.	 Gemeinde Elztal, Rechnungsamt
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Trekkingcamp in Elztal
In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald www.
naturpark-neckartal-odenwald.de wird die Gemeinde Elztal einen 
kleinen Schritt in Richtung Förderung eines nachhaltigen Touris-
mus in der Region mitgehen und ab 18. August ein Trekkingcamp 
auf der Gemarkung Auerbach in Betrieb nehmen. 
„Nun steht ausgedehnten Wanderungen und dem Übernachten in 
„freier Wildbahn“ und unterm Sternenzelt im Naturpark Neckartal-
Odenwald nichts mehr im Wege!“
Die Ausstattung des Camps ist bewusst einfach gehalten, um ein 
ganz besonderes Naturerlebnis zu ermöglichen. Vor Ort gibt es aus-
schließlich ein Kompost-Toilettenhäuschen, eine Feuerkochstelle mit 
Sitzmöglichkeiten und drei Flächen für das Aufstellen eines Zeltes. 
Mit dem Trekkingplatz wurde eine Möglichkeit geschaffen natur-
verbundenen Wanderern eine gesetzlich erlaubte Übernachtungs-
möglichkeit unter freiem Himmel zu bieten. Durch das Gemein-
schaftsprojekt „Trekking Odenwald“ zusammen mit den Gemeinden 
Limbach, Buchen und Walldürn entstehen insgesamt vier Trekking-
plätze, die für Übernachtungen in der Natur genutzt werden kön-
nen. In Verbindung mit den weiteren Camps können so größere 
Wandertouren durch den Odenwald geplant werden. Dieses Modell 
hat sich in Bereichen des Schwarzwaldes sowie von Rheinland-Pfalz 
bereits erfolgreich etabliert und genießt zunehmend Beliebtheit.
Um einen bestimmungsgemäßen Betrieb des „Camp Sonnenberg“ 
zu gewährleisten, kann dieses ausschließlich zu diesem Zweck über 
die Internetseite www.trekking-odenwald.de online gebucht werden 
und wird von einem Betreuer vor Ort versorgt und beaufsichtigt. 
Der Platz kann daher nicht zur sonstigen freien Verwendung ge-
nutzt werden.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger als Ortsansässige mit ihrem 
Handeln eine bestimmungsgerechte Benutzung des Platzes zu un-
terstützen, um für Sie als Einheimische wie auch für Wandertouris-
ten ein nachhaltiges regionales Angebot erhalten zu können.
Weitere Informationen zum Thema Trekking, zu diesem und den 
anderen Trekkingkamps im Naturpark Neckartal-Odenwald außer-
dem Tourenvorschläge und vieles mehr, finden Sie ebenfalls auf der 
oben genannten Internetseite. Vielleicht haben auch Sie Lust be-
kommen und entdecken unseren Naturpark einmal zu Fuß.

KWiN: Vermüllung im Wasser vermeiden – Flüsse, Meere und 
Abwasseranlagen schützen
Ergiebige Regenfälle haben in den vergangenen Wochen für hohe 
Wasserstände gesorgt. Dadurch haben sich an vielen Fließgewäs-
sern große Mengen an Treibgut angesammelt, auch im Neckar, an 
seinen Nebenflüssen und an Bachläufen. In diesem Treibgut sind 
Abfälle jeglicher Art enthalten, z. B. Plastikartikel wie Flaschen und 
Einweg-Verpackungen. Auch wenn es nur nach starken Regenfällen 
besonders ins Auge fällt: Diese Abfälle fließen auch sonst tagtäglich 
unsere Bäche und Flüsse hinunter.
Deshalb ist es so wichtig, dass Abfälle sachgemäß entsorgt werden 
und unsere Äcker und das Trinkwasser geschützt werden. Es ist gar 
nicht schwer, den Abfall bis zum nächsten öffentlichen Abfalleimer 
zu bringen oder mit nach Hause zu nehmen. Noch besser wäre es 
natürlich, durch Nutzung von Mehrwegartikeln viele Verpackungen 
erst gar nicht anfallen zu lassen. Sind sie unvermeidbar, gehören sie 
aber in die vorhandenen Sammelsysteme, richtig sortiert ist dann 
zumindest eine Verwertung möglich.
Insbesondere Kunststoffabfälle sind mittlerweile in den Weltmeeren 
ein großes Problem. Sie gelangen von weit aus dem Binnenland über 
Flusssysteme bis ins Meer. Fische, Wasservögel und andere Tiere 
verwechseln Plastikteile mit Nahrung und verenden qualvoll daran. 
Ebenso schädlich sind Stoffe, die im Wasser gelöst und von den Tie-
ren aufgenommen werden. Schadstoffe wie Schwermetalle und Be-
standteile von Arzneimitteln sammeln sich in den Ökosystemen an.
Auch im Abwassersystem und in Kläranlagen sind Schadstoffe so-
wie Lebensmittelreste, Fette und andere organische Stoffe ein Prob-
lem. Sie fördern die Vermehrung von Ratten und verstopfen die Ab-
wasserleitungen. Auch kompostierbare Abfälle gehören also nicht 
ins Abwasser sondern in die Restmüll- oder Bioenergietonne.
Ein besonderes Problem stellen Zigarettenkippen dar. Deren Filter 
bestehen zumeist aus Kunststoff-Fasern, die sich nur extrem lang-

sam zersetzen. Die Filter zerfallen dabei nur in winzige Teile und lö-
sen sich nicht ganz auf, es entsteht Mikroplastik. Die Filter enthalten 
eine Vielzahl giftiger Substanzen wie das leicht lösliche Nikotin (ein 
Nervengift) Teer, Arsen, Blei und Chrom. Ein einziger Filter kann 
bis zu 40 Liter Grundwasser verseuchen. Auch in den Boden gelan-
gen die Gifte durch achtlos weggeworfene Kippen. Zudem werden 
die Filter von Tieren für Nahrung gehalten - sie verenden daran. Sie 
gehören daher unbedingt in den Restmüll.
Ausgehend von einer ursprünglich auf den Rhein beschränkten 
Müll-Sammel-Aktion findet dieses Jahr am 11. September eine Ab-
fall-Sammlung auch an den großen Nebenflüssen des Rheins statt, 
also auch am Neckar. Hierbei wird der Müll entlang des Flusses ge-
sammelt, damit die Meeresverschmutzung gebremst wird. Informa-
tionen dazu gibt es unter www.rhinecleanup.org Vielleicht ist der 
Abfallberg beim nächsten Hochwasser dann ein wenig kleiner.
Die KWiN ist für Anfragen unter 06281/906-0 erreichbar.

Standesamtliche Nachrichten
80. Geburtstag	 Friis Marianne, Muckental	 * 20. 8. 1941
80. Geburtstag	 Abramzik Lore, Rittersbach	 * 24. 8. 1941

Die Gemeinde gratuliert recht herzlich zum Geburtstag und  
wünscht alles Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

74834 Elztal-Dallau, Kirchenstr. 10, Tel. 06261/2765
pfarramt.dallau@kath-elf.de   www.kath-elf.de

Gottesdienste vom 21/22. 8. bis 27. 8. 2021
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros, per SE-App, über unsere Homepage oder per Mail an anmel 
dung@kath-elf.de

Sonntag, 22. 8. – 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Elztal
Da	 10.15 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream 
Limbach
Wag (Sa)	18.00 Uhr Beichtgelegenheit
Wag (Sa)	18.30 Uhr Messfeier 
Lau	 10.15 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium 
Fahrenbach
Ro (Sa)	 18.00 Uhr Beichtgelegenheit
Ro (Sa)	 18.30 Uhr �Festgottesdienst zum Patrozinium gleichzeitig 

Livestream
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Liedern und Texten für eine kurze persönliche 
Besinnung vor und nach dem Kommunion-
empfang (bis 12.30 Uhr, ohne Anmeldung)

@	 19.30 Uhr Zoom-Impuls Geschenkt
Montag, 23. 8. 
@	 18.30 Uhr Rosenkranz/Andacht im Livestream 
Dienstag, 24. 8. 
Krum	 18.00 Uhr Rosenkranz
	 18.30 Uhr Messfeier
Tr	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream 
Mittwoch, 25. 8.
Bals	 18.30 Uhr Messfeier 
Wag	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream 
@	 20.00 Uhr Zoom-Impuls Tipps für ein gelingendes Leben
Donnerstag, 26. 8.
Lau	 18.00 Uhr Rosenkranz
	 18.30 Uhr Messfeier 
Ro	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream 
Freitag, 27. 8. – Heiliger Gebhard, Bischof von Konstanz (995)
Lim	 18.30 Uhr Messfeier 
Mu	 18.30 Uhr Messfeier gleichzeitig Livestream 

http://www.naturpark-neckartal-odenwald.de
http://www.naturpark-neckartal-odenwald.de
http://www.trekking-odenwald.de
http://www.rhinecleanup.org
mailto:pfarramt.dallau@kath-elf.de
http://www.kath-elf.de
mailto:anmeldung@kath-elf.de
mailto:anmeldung@kath-elf.de
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Einladung zur Eröffnung „Projekt Wiese“ in Hainstadt am 26. 
September 2021
Was vor über zwei Jahren mit einer leeren Wiese und einer Idee be-
gann, konnte durch den Innovationsfonds der Erzdiözese Freiburg 
und zahlreiche weitere Unterstützerinnen und Unterstützer ver-
wirklicht werden und wird nun durch den Beitrag vieler Einzelner 
mit Leben gefüllt. „Wir wollen ein Ort sein, an dem man Erfahrun-
gen und Erinnerungen sammeln kann. Am Ende jedes Tages auf 
der Wiese sollen die Haare zerzaust, die Hände schmutzig und die 
Augen leuchtend sein.“ Feiern Sie mit uns den Start des „Projekt 
Wiese“ in Buchen Hainstadt am 26. 9. 2021 in folgendem Rahmen:
14.00 Uhr: �Wortgottesdienst mit Segnung der Anlage, Zelebrant 

Weihbischof Dr. Peter Birkhofer, Freiburg
15.00 Uhr: Kaffee und Kuchen
Im Anschluss Möglichkeit zum Ausprobieren der erlebnispädago-
gischen Übungen.
Wir orientieren uns an den dann geltenden Corona Vorgaben. Soll-
te es Änderungen in der Organisation geben, werden wir Sie recht-
zeitig informieren. Aus diesem Anlass und der besseren Planbarkeit 
bitten wir Sie, sich über den folgenden Link https://www.projekt-
wiese.de/veranstaltung bis spätestens 15. September für die „Ein-
weihung der Wiese“ anzumelden. Wir freuen uns auf einen gelun-
genen gemeinsamen Start auf der Wiese.
Weitere Informationen: www.projekt-wiese.de

Neues von der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) St. 
Maria Elztal-Dallau Kirchenstr. 7, Tel. 06261/8465389, E-Mail: 
buecherei.dallau@kath-elf.de
Ferienzeit ist Lesezeit! Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder, die 
Sommerferien für die Schülerinnen und Schülerhaben begonnen, 
und viele von Ihnen werden Ihren wohlverdienten Urlaub antreten; 
hoffentlich mit einem schönen Buch, um zuhause auf dem Balkon, 
am Strand oder in den Bergen bei einer guten Lektüre zu entspan-
nen. Die KÖB St. Maria in Dallau hat selbstverständlich auch wäh-
rend der Sommerferien geöffnet (Öffnungszeiten s.u.), damit Sie 
sich auch jederzeit mit aktueller Lektüre eindecken können. Des 
Weiteren haben wir unsere Räumlichkeiten erweitert. Kindergar-
ten-und Schulkinder bis zwölf Jahre können nun in ihrer eigenen 
„Kinderbücherei“ nach Bilderbüchern, Vorlesebüchern, Büchern 
für das erste Lesealter, sonstigen Kinderbüchern und Hörbüchern 
stöbern. Wir freuen uns auf Ihren/euren Besuch.
Unsere Öffnungszeiten: �Dienstag 17.00–18.30 Uhr  	  

Freitag 16.00–17.30 Uhr
Ihr Büchereiteam

Evangelische Kirchen Auerbach und Dallau 
Evangelisches Pfarramt, Felderweg 6A, 74834 Elztal-Dallau
Tel: 06261-2611 Fax: 06261-3011, pfarramt@ekidua.de, Internet: 
www.ekidua.de
Öffnungszeiten: �Montags          9.00–12.00 Uhr	  

Donnerstags 13.00–16.00 Uhr

Geänderte Öffnungszeiten im Pfarramt
Das Pfarramt ist am Donnerstag, 26. 8., und Montag, 30. 8. 2021, ge-
schlossen. Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Pfarramt über den 
Anrufbeantworter zu erreichen. Bitte sprechen sie ihre Nachricht 
auf den AB wir rufen zu den Öffnungszeiten zurück!
Die Kasualvertretung hat Pfrin. Bettina Roller Tel. 0172/9742700
 
Gottesdienst am Sonntag (22. 8. 2021)
Auerbach     9.15 Uhr Pfrin. Bettina Roller
Dallau         10.15 Uhr Pfrin. Bettina Roller

Frauenkreis Dallau
Am Mittwoch, den 25. August 2021, treffen wir uns wieder im evan-
gelischen Gemeindehaus. Beginn ist um 14.30 Uhr! Es ergeht herz-
liche Einladung!

Kirchenradtour am 29. 8. 2021
Das Evangelische Dekanat Mosbach und der Sportkreis Mosbach e. 
V. laden zur 9. Kirchenradtour am 29. August 2021 ein.

Wir wollen um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst in Neckargerach 
in der katholischen Kirche St. Afra starten. Danach geht die Fahrt 
weiter über Guttenbach nach Obrigheim und von dort nach Hoch-
hausen, wo wir gegen 15.00 Uhr eine Führung und Informationen 
zur Notburga-Kirche von Herrn Hofmann oder Frau Beck erhalten. 
Wir haben die Radtour so konzipiert, dass auch ungeübte Alltags-
radler sie bewältigen können. Herr und Frau Wehrfritz sind die 
Tour abgefahren.
Die Tour findet unter Beachtung der geltenden Regelungen zu 
Corona statt. Denken Sie an Mundschutz und Verpflegung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme:
Dr. Dorothee Schlegel (Prädikantin und Vorsitzende des Sportkrei-
ses Mosbach e.V.) und Norbert Bienek (Prädikant und Vorsitzender 
der Synode des Dekanats Mosbach)

Ein Oasen-Abend
zum Aufspüren von Kraftorten; im Hören, Schweigen und Reden 
wie im Gehen, mit dem Evangelisten Johannes am Donnerstag, 2. 
Sept., um 18 Uhr, Treffpunkt evangelische Kirche Auerbach. Bitte 
Wanderverpflegung und Bibel/Johannesevangelium, wie auch Mas-
ke für die Regeln der Corona-Verordnung mitbringen. Begleitung 
durch Pfarrerin Bettina Roller. Personenzahl: höchstens 10: Daher 
bitte anmelden: bettina.roller@kbz.ekiba.de oder 0172 974 2700

Evangelische Kirche Fahrenbach und Muckental
Adolf-Weber-Str. 12, 74864 Fahrenbach. Tel.: 06267/284; Mail: 
Pfarramt@ev-fahrenbach.de; Homepage: www.ev.fahrenbach.de 
Bürozeiten des Sekretariats: dienstags von 9.00–13.00 Uhr
Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Verein-
barung

Beachten Sie bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen An-
dacht geöffnet ist. 

!!!ACHTUNG!!! – Info zu den Gottesdiensten
Bitte beachten Sie das Schutzkonzept, das in der Kirche ausge-
hängt ist!
Alle Gottesdienste werden auch auf YouTube übertragen, der 
YouTube-Link ist auf unserer Homepage: www.ev-fahrenbach.
de/gottesdienst 
Sonntag, 22. 8. 2021
10.00 Uhr	 Hauptgottesdienst, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-

Landzettel)
Sonntag, 29. 8. 2021
10:.00 Uhr 	Hauptgottesdienst, Fahrenbach (A. Lukas)

In den Ferien treffen sich die Gruppen und Kreise nur nach in-
terner Absprache!

Evang. Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach
Kirchgasse 4, 74743 Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/370, 
Email: info@ev-grosseicholzheim.de, Internet: www.ev-grossei 
cholzheim.de

Sonntag, 22. 8. – 12. Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr	Gemeinsamer Gottesdienst am Hohen Kreuz (Pfr. In-

golf Stromberger)
19.30 Uhr	 Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Kirche Rittersbach
Dienstag, 24. 8.		
20.00 Uhr	 Gemeindegebet Kirche Großeicholzheim

Evangelisches Pfarramt der Friedenskirche Neckarburken 
Wörschelstr. 3a, 74834 Elztal * Tel. 06261 - 2688 – Diakon Schunder 
0160 75 22 979 – www.friedensgemeinde-neckarburken.de
Sonntag, 22. August  - 12. S. n. Trinitatis
  9.00 Uhr Gottesdienst (Diakon Schunder)
Mittwoch, 25. August
  9.00–12.00 Uhr Bürozeit
Sonntag, 29. August  – 13. S. n. Trinitatis
10.15 Uhr Gottesdienst (Pfarrer i.R. Winfried Weber)

mailto:buecherei.dallau@kath-elf.de
mailto:pfarramt@ekidua.de
mailto:bettina.roller@kbz.ekiba.de
mailto:Pfarramt@ev-fahrenbach.de
http://www.ev.fahrenbach.de
http://www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst
http://www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst
http://www.friedensgemeinde-neckarburken.de


KW 33 · 20. August 2021	 Amtsblatt Elztal � Seite 5 

Vereinsnachrichten

Die nächsten Spiele: 
Landesliga Odenwald, Sonntag, 22. 8. 2021, 15 Uhr in Muckental:
FV 2015 Elztal – TSV Rosenberg 
Kreisliga Mosbach, Sonntag, 22. 8. 2021, 15.Uhr:
FC Lohrbach - FV 2015 Elztal II 
Kurzfristige Änderungen werden unter www.fussball.debekannt ge-
geben.

Förderverein für das Ev. Gemeindehaus Auerbach e.V. 
Wir laden sehr herzlich ein zum Besuch im

Biergarten am Kirchbrunnen 
am Samstag, dem 21. August 2021, ab 15.00 Uhr 

ü wieder einmal Freunde und Bekannte treffen
ü im Kreis netter Menschen essen und trinken
ü sich an Altes erinnern und Neues erfahren
ü einfach mal wieder ein Stück Normalität erleben
ü mitten in Auerbach Dorfgemeinschaft leben
Natürlich wollen wir vorsichtig bleiben und die Umsetzung des Pro-
jektes an den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften 
ausrichten, was bedeutet, dass alle Besucher mit Name, Anschrift 
und Telefonnummer erfasst werden müssen. Ein Einchecken über 
die Luca App wird auch möglich sein. Eine vorherige Anmeldung 
ist jedoch nicht erforderlich. Da die Veranstaltung im Freien statt-
findet, gilt derzeit auch keine Maskenpflicht. 
Kommen Sie vorbei, genießen ein „Brunnen Vesper“ oder auch Kaffee 
und Kuchen. Wir freuen uns auf Sie!

Jahreshauptversammlung
Am 2. 7 .2021 fand, nach einigen Verschiebungen bedingt durch 
die Corona-Pandemie, die Jahreshauptversammlung des Förder-
vereins statt. Die 1. Vorsitzende Kathrin Ehrfeld übernahm die Be-
grüßung und gab einen kurzen Rückblick, der bis 2019 reichte, da 
die letztjährige JHV ebenfalls ausfallen musste. Die Aktivitäten des 
Vereins waren seit 2019 leider sehr überschaubar, da coronabedingt 
kaum Veranstaltungen o.ä. möglich waren. Kassenwartin Anja Heck 
konnte deshalb auch nicht von den sonst gewohnten Einnahmen bei 
verschiedenen Aktivitäten berichten. Umso erfreulicher war dann, 
dass sich der Verein in dieser schwierigen Zeit über großzügige 
Spenden von örtlichen Institutionen, Firmen und Vereinen freuen 
durfte. Kassenprüferin Julia Geiger-Wickert bescheinigte eine ord-
nungsgemäße Kassenführung. Desweiteren konnte positiv berichtet 
werden, dass die Mitgliederzahl stetig ansteigend ist. Im Anschluss 
an die Berichte wurde Sigfried Englert, der selbst langjähriger Vor-
stand des Fördervereins war, zum Wahlleiter ernannt. Zunächst 
stand die Entlastung des Vorstandes an, die einstimmig erfolgte. Ein 
großer Teil der bisherigen Vorstandschaft hatte bereits angekündigt, 
aus persönlichen, vor allem aus zeitlichen Gründen für die anste-
henden Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Glückli-
cherweise hatten sich bereits Eltern aus den Reihen der Elternschaft 
des Kindergartens gefunden, die gerne für eine Wahl zur Verfügung 
standen. So konnten die Wahlen zügig durchgeführt werden. In die 
Vorstandschaft neugewählt wurden als 1. Vorsitzende Sarah Bie-
mer, als 2. Vorsitzende Anja Baumann, als Kassenwartin Vanessa 
Schaller und als Schriftführerin Ulrike Czillich. Zum Kassenprüfer 
wurden Karsten Walter und Gerd Ehret gewählt. Als Beisitzer wur-
den Annika Bauer und Rebekka Kaufmann neugewählt, Anna-Lena 
Rother wurde im Beisitzeramt bestätigt. Kindergartenleiterin Kirs-
ten Habersang bleibt Kraft Amtes als Beisitzerin dem Förderver-
ein treu. Kathrin Ehrfeld gratulierte der neuen Vorstandschaft und 

überreichte ein kleines Präsent, verbunden mit den Wünschen für 
einen guten Start ins neue Amt und immer ein glückliches Händ-
chen bei künftigen Vorhaben. Außerdem dankte sie Kirsten Ha-
bersang für die gute Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und 
Förderverein. Kirsten Habersang gratulierte ebenfalls der neuen 
Vorstandschaft, danach überreichte sie Kathrin Ehrfeld, Petra Epp, 
Anja Heck und Nina Brück ein Dankeschön für ihr Engagement im 
Förderverein in den vergangenen Jahren.

Von li. nach re.: Anja Baumann, Petra Epp, Sarah Biemer, Ulrike 
Czillich, Anja Heck, Nina Brück, Kathrin Ehrfeld (auf dem Bild fehlt:  
Vanessa Schaller)

Förderverein: 6. Elztaler Volkslauf am 19. September 2021
Am Sonntag,19. September 2021, findet nunmehr der 6. Elztaler 
Volkslaufstatt. Im vergangenen Jahr musste er leider, wie so viele 
Veranstaltungen Corona bedingtabgesagt werden. Der Förderverein 
der Sportgemeinschaft Auerbach hofft auf den Zuspruch der Läu-
fer, sich wieder auf der Strecke zu messen. Viele Hobbyläufer ha-
ben in Corona Zeiten das Laufen neu oder wieder für sich entdeckt. 
Neben dem Volkslauf über eine Distanz von zehn Kilometer wird 
auch ein Lauf über fünf Kilometer angeboten. Auch für Walker fin-
det ein gewerteter Walking- Lauf mit fünf Kilometern statt. Die Vor-
anmeldung zu den angebotenen Läufen erfolgt über die Homepage 
www.sg-auerbach.de. Eine Nachmeldung vor Ort wird bis 30 Mi-
nuten vor dem Start angeboten. Start des Volkslaufs ist am Sportge-
lände Auerbach. Wie überall gibt es Corona-bedingt Einschränkun-
gen und Regeln die zu beachten sind. Dies finden Sie Tagesaktuell 
auf der Homepage der SG Auerbach. Los geht es um 10.30 Uhr mit 
dem 5km Walking. Etwas später um11.00 Uhr ist der Startschuss 
für den10 km und 5km Volkslauf (Änderungen vorbehalten). Die 
geplanten Siegerehrungen finden ab 13.00 Uhr auf dem Festplatz 
vor der Sporthalle statt. Es gibt Sonderpreise für den ältesten und 
den jüngsten Teilnehmer am Volkslauf. An der Mannschaftswer-
tung können sich Vereine, Hobby-und Betriebs-mannschaften be-
teiligen. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten „Finishern“ des 
Volkslaufes. Die Siegermannschaft erhält einen Gutscheinüber 50 
Liter Bier. Für das leibliche Wohl, zu familienfreundlichen Preisen, 
ist bestens gesorgt – kann aber leider nur „To Go“ angeboten wer-
den. Der Förderverein freut sich über eine rege Teilnahme an den 
Läufen. Infos rund um den Volkslauf wie Streckenplan und Startzei-
ten gibt es unter www.sg-auerbach.de.

Ordentliche Mitgliederversammlung 2020 und 2021
Die ordentliche Mitgliederversammlung (Generalversammlung) 
für die beiden Geschäftsjahre 2019 und 2020 des SV Muckental 
1956 e. V. findet am Freitag, den 17. 9. 2021, um 19.30 Uhr im 
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Dorfgemeinschaftshaus in Muckental statt. Es werden jeweils Be-
richte getrennt nach Geschäftsjahren erstattet, da die Mitgliederver-
sammlung 2019 noch nicht stattfinden konnte.
Anträge zur ordentlichen Mitgliederversammlung sind schriftlich 
zu stellen und müssen spätestens 3 Tage vor der Versammlung in 
Händen des 1. Vorsitzenden sein.
Die Tagesordnung liegt aus.	 Der Vorstand

Fußball 
Kreisklasse A:
So., 22. 8., 15.00 Uhr :  FSV Waldbrunn 2 : SV Neckarburken
Mi,. 25. 8., 18.15 Uhr:  SV Neckarburken : SV Schefflenz
Kreisfreundschaftsspiele:
Fr., 27. 8., 19.00 Uhr:  SpG Neckarburken2/Auerbach2 : Mörteltein
Spielort : Auerbach

VdK Ortsverband Elztal
Alle Mitglieder und Mitgliederinnen mit Partnern, sind herzlich 
eingeladen.
Wir fahren am Freitag, dem 10. 9. 2021, in eine Besenwirtschaft:
Abfahrt Bushaltestelle in Auerbach 14.45 Uhr
Abfahrt Bushaltestelle in Dallau, Pfalz 14.55 Uhr
Abfahrt Bushaltestelle in Neckarburken 15.00 Uhr
bei Bedarf Bushaltestelle an der Pattberghalle Neckarelz 15.15 
Uhr. Wir werden um ca. 20.00 Uhr oder 21.00 Uhr die Heimreise 
antreten.
Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, den 6. 9. 2021 an.
Sie können sich beim Ortsverbandsvorsitzenden Leonhard Kollmer 
unter der Tel.Nr. 06261/14635 (ab 14.00 Uhr) oder bei Rosi Sonchin 
unter der Tel.Nr. 06293/9286447 anmelden. Über zahlreiche An-
meldungen würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen 

Leonhard Kollmer, Ortsverbandsvorsitzender

Gesucht wird: TT-Meister 2021 (m/w/d) 
Der größte Tischtennisverein Nordbadens, der TTC Schefflenz-
Auerbach, sucht am 4. September 2021 ab 14.00 Uhr in der Sport-
halle in Auerbach seine Meister.
Herzliche Einladung an alle Vereinsmitglieder (Aktive, Passive und 
Jugendliche)! Wir werden, wie in den Vorjahren, die Meisterschaf-
ten in A und B Pokalrunden austragen. Besonderer Höhepunkt wird 
das Zufalls-Partner-Doppelturnier sein. 
Zum Abschluss laden wir zu einem geselligen Beisammensein, zu 
dem natürlich auch die Partner herzlich willkommen sind, mit le-
ckerer Pizza ein. 
Die Anmeldung kann über Andre Koch, info@ttc-schefflenz-auer 
bach.de bis zum 3. September 2021 erfolgen. Bitte beachtet die Re-
gelungen der Corona-Verordnung. (3 G, Masken, Abstand, etc.) Wir 
freuen uns – nach einer langen Durststrecke – auf ein Wiedersehen.
Der Vorstand	 Andreas Siebert/Dorothea Edelmann

Zusammen 285 Jahre in der SPD – SPD Ortsverein Billigheim-
Elztal-Schefflenz ehrte langjährige Mitglieder
Im Zeichen der Bundestagswahl stand die Jahreshauptversammlung
des SPD Ortsvereins Billigheim-Elztal-Schefflenz. Ortsvereinsvor-
sitzender Ulrich Frey begrüßte in der Allfelder Gaststätte ,,Cafe 
Blue“ neben Genossinnen und Genossen die Bundestagskandidatin 
des Wahlkreises 276 Odenwald-Tauber, Anja Lotz aus Weikersheim 
und die Kreisvorsitzende Dr. Dorothee Schlegel. 
Beide sprachen im Verlauf der Versammlung Grußworte.

Seinen Tätigkeitsbericht überschrieb Frey lapidar mit ,,Corona“.
Wegen der Pandemie fand die letzte JHV des Ortsvereins im März 
2019 statt. Im Januar 2020 traf man  sich zu einer gemeinsamen 
Winterfeier im Dallauer Landgasthof ,,Zur Pfalz“ . Zahlreiche Mit-
glieder des Ortsvereins nahmen an den Nominierungsversammlun-
gen für die Landtags- und Bundestagswahl teil.
Bedauerlich war, dass die über die Ortsgrenze hinaus beliebte tradi-
tionelle Sonnwendfeier in Dallau ausfallen musste.
Bei den Ortschafts-und Gemeinderäten der Partei bedankte sich der 
Vorsitzende  für die Arbeiten in den Gremien.
Schatzmeisterin Christiane Ripp wusste von einem soliden Kassen-
bestand zu berichten. Die Revisoren Gertrud Breunig und Nicolai 
Götz bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung. Reine 
Formsache war es, dass die gesamte Vorstandschaft einstimmig ent-
lastet wurde.
Patrick Kaufmann stellte unter Top Verschiedenes ein Konzept vor 
mit dem Neumitglieder gewonnen und mehr Jüngere in die Ver-
einsarbeit eingebunden werden sollen. Die anstehenden Neuwahlen 
wurden von Anja Lotz geleitet. 
Jeweils einstimmig wurden gewählt: Ortsvereinsvorsitzender Ulrich 
Frey, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Friedhelm Elsen und 
Patrick Kaufmann,  Schatzmeisterin Christiane Ripp, Schriftführer 
Rolf Nohe, Beisitzende Dr. Dorothee Schlegel, Margot Künkel, Rü-
diger Schmidt und Helmut Breunig. Revision Gertrud Breunig und 
Nicolai Götz.
Langjährige Mitglieder wurden für ihre Treue zur Partei geehrt: Ul-
rich Frey für 25 Jahre, Friedhelm Elsen, Klaus Grünewald, Beate 
Kirchknopf, Herwig Senk  für 30 Jahre, Maria Wutsch für 40 Jahre 
sowie Sieglinde Kollmer und Roland Fellmann für 50 Jahre. Ihnen 
wurde eine Urkunde und ein Präsent überreicht.

Der SPD Ortsverein ehrte langjährige Mitglieder für ihre Treue zur 
Partei. Von links. Klaus Grünewald, Roland Fellmann, Vorsitzender 
Ulrich Frey, Sieglinde Kollmer, Beate Kirchknopf, Kreisvorsitzende 
Dr. Dorothee Schlegel, stellv. Vorsitzende Friedhelm Elsen und Patrick 
Kaufmann so wie die Kandidatin für die Bundestagswahl Anja Lotz. 	
Foto: Claus Kaiser

Verschiedenes
IHK Rhein-Neckar
Betriebswirtschaftliche Beratung für Unternehmensgründer
Damit Gründerinnen und Gründer den Weg in die Selbstständig-
keit optimal vorbereiten können, bietet das IHK StarterCenter zur 
Klärung betriebswirtschaftlicher Fragen am 15. September 2021 
einen Beratungsservice an. Die kostenfreien Beratungsgespräche 
finden telefonisch oder per Videokonferenz statt. Experten geben 
praktische Tipps, um das Vorhaben optimal zu gestalten und helfen, 
dem Business-Plan den letzten Schliff zu geben. Individuelle Bera-
tungstermine und ausführliche Informationen sind abrufbar unter 
www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter

IHK-Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen 
und Projekte
Wer ein Unternehmen gründet, bereits erfolgreich gegründet hat 
oder übernimmt, sollte in seine Finanzierungsüberlegungen immer 
auch Mittel aus Förderprogrammen einbeziehen. Denn für Grün-
dung, Übernahme oder die Erweiterung und Festigung eines Unter-
nehmens gibt es zahlreiche öffentliche Finanzierungsprogramme. 
Die Auswahl der passenden Förderbausteine ist jedoch nicht leicht; 
die jeweiligen Vergabekriterien und Konditionen sind nur schwer 
zu überschauen. Deswegen bietet die Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Rhein-Neckar mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg kostenfreie persönliche Beratungen über För-

mailto:info@ttc-schefflenz-auerbach.de
mailto:info@ttc-schefflenz-auerbach.de
http://www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-startercenter
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dermittel an. Der nächste Sprechtag ist am 16. September 2021 per 
Telefon oder via Videokonferenz. Die L-Bank stellt Tipps und Wege 
zu günstigen Fördermitteln vor; die Bürgschaftsbank berät zur Um-
setzung von Projekten, wenn Sicherheiten fehlen. Für jedes Vor-
haben werden Finanzierungslösungen nach Maß entwickelt. Indi-
viduelle Beratungstermine und ausführliche Informationen sind 
abrufbar unter www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-starter 
center

Rechtssprechstunde für Gründung und Unternehmensnachfolge
Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Rhein-Neckar bietet einen kostenfreien Beratungsservice für Grün-
derinnen und Gründer sowie Unternehmen, für die eine Nach-
folge angestrebt wird. Wer sich mit einer Neugründung oder mit 
der Übernahme eines Betriebs selbständig machen möchte, sollte 
sich frühzeitig um rechtliche Fragen kümmern. Auch für die Or-
ganisation der Übergabe eines bestehenden Unternehmens ist 
eine sorgfältige Planung wichtig. Gründerinnen und Gründer so-
wie Unternehmen erhalten hier fachkundige juristische Beratung. 
IHK-Rechtsexperten beantworten Fragen rund um die Themen 
Gründung, Betriebsübernahme und -übergabe. Der nächste Bera-
tungstermin per Telefon oder via Videokonferenz ist am 17. Sep-
tember 2021. Das Angebot richtet sich an Gründer, Unternehmer, 
die einen Betrieb übergeben möchten, und Gründer, die einen Be-
trieb übernehmen wollen. Individuelle Beratungstermine und aus-
führliche Informationen sind abrufbar unter www.rhein-neckar.
ihk24.de/sprechstunden-startercenter

Steuersprechstunde für Gründer
Gründerinnen und Gründer sowie Übernehmer von Betrieben, 
die spezielle Fragen zum Thema Steuern haben, können sich am 
22. September 2021 in der Industrie- und Handelskammer (IHK) 
Rhein-Neckar in Mosbach von Steuerexperten beraten lassen. Die 
kostenfreie Beratung via Telefon oder als Videokonferenz wird 
von der IHK gemeinsam mit der Steuerberaterkammer angeboten. 
Alle, die sich selbstständig machen möchten, sind eingeladen, sich 
fachkundig zu steuerlichen Aspekten beraten zu lassen. Vorausset-
zung ist, dass sie bereits an einem Geschäftskonzept arbeiten oder 
es schon fertig gestellt haben und vorher einen Fragebogen ausfül-
len. Individuelle Beratungstermine und ausführliche Informationen 
sind abrufbar unter www.rhein-neckar.ihk24.de/sprechstunden-
startercenter
Matthias Schmitt, Leiter Kommunikation, Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit, Tel.: 0621 1709-210, E-Mail: matthias.schmitt@
rhein-neckar.ihk24.de

Naturpark Neckartal-Odenwald
Auf dem Weg zum Naturpark-Kindergarten
Der Naturpark Neckartal-Odenwald macht sich gemeinsam mit 
drei Pilotkindergärten in der Region, auf den Weg... Vor neun Mo-
naten startete der Naturpark Neckartal-Odenwald das Programm 
Naturpark-Kindergärten. Zunächst machte sich der Naturpark auf 
die Suche nach interessierten Kooperations-Kindergärten. Mit Hil-
fe von Informationsveranstaltungen, bei denen sich interessier-
te Kindergärten über das Vorhaben informieren konnten, wurden 
drei motivierte Kindergärten gefunden. Der Naturkindergarten in 
Schwarzach, die Villa Kunterbunt in Schönbrunn und der St. Ma-
ria Kindergarten in Eberbach haben die Kooperationsvereinbarung 
bereits unterzeichnet. Nach der Sommerpause wird sich der Kin-
dergarten St. Laurentius in Laudenbach anschließen, sodass der Na-
turpark mit insgesamt vier Kindergärten in die Pilotphase starten 
kann. Das Rahmenkonzept „Naturpark-Kita“ des Verbandes Deut-
scher Naturparke (VDN) bildet die Grundlage für das Programm 
Naturpark-Kindergärten. Gemeinsam mit den anderen sechs Na-
turparken in Baden-Württemberg wurden die Kriterien des VDN 
an die regionalen Anforderungen angepasst. Drei der sieben Natur-
parke in Baden-Württemberg setzen das Programm derzeit um. Das 
Grundanliegen des Projekts ist es, den Kindern im frühen Lernal-
ter vielfältige Erfahrungsorte nahezubringen und einen Beitrag zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu leisten. Naturparkthemen 
werden in den Kindergartenalltag integriert und der Blick der Kin-
der von der Heimat in die Welt geschult. Anhand von vielseitigen 
Projekten und regelmäßigen Exkursionen zu Experten in der Na-
turparkregion lernen die Kinder ihre Umgebung intensiver kennen. 
Die Themen der Kindergarten-Projekte sind an die Handlungsfel-
der des Naturpark Neckartal-Odenwald angelehnt. Sie stehen dabei 
immer im Bezug zum jeweiligen regionalen Umfeld und berück-
sichtigen die Aspekte Ökologie, Ökonomie, soziale Erfahrungen, 

kulturelle Vielfalt und globale Verantwortung. Die einzelnen Kin-
dergärten sind aber bei der Festlegung der Themen, je nach den lo-
kalen Gegebenheiten, weitgehend frei. Erste Projekte in den Kin-
dergärten sind schon in vollem Gange. Unter dem Titel „Mülljäger“ 
hat der Naturkindergarten Schwarzwach das Thema Müll in vielfäl-
tiger Weise aufgegriffen, hier wird aktiv Müll gesammelt, verwertet 
und erforscht, wo dieser am Ende landet. Außerdem lernen die Kin-
der wie sie selbst weniger Müll produzieren. Die Villa Kunterbunt 
widmet sich intensiv dem Thema Wasser. Wo kommt unser Wasser 
her? Wozu brauchen wir Wasser? Wie wird Schmutzwasser wieder 
sauber?... Das sind Fragen, denen gemeinsam mit den Kindern auf 
den Grund gegangen wird. Der St. Maria Kindergarten in Eberbach-
startet mit zwei Projekten in die Pilotphase. Während die Krippen-
kinder im Projekt „Pflanzen, Säen, Ernten, Essen“ erfahren, wie aus 
einem Samenkorn Gemüse wird und wie dieses anschließend ver-
arbeitet werden kann, erfahren die größeren Kinder im Projekt „Wir 
lernen die Bienen kennen“ unter anderem, wie wichtig Bienen für 
uns sind und was sie selbst zum Erhalt der Bienen beitragen kön-
nen. Nach einem Jahr aktiver Beteiligung der Pilotkindergärten 
können diese die Auszeichnung als Naturpark-Kindergarten erhal-
ten, welche vom Verband Deutscher Naturparke verliehen wird und 
dann für die kommenden fünf Jahre gültig ist.
Das Programm „Naturpark-Kindergarten“ wird voraussichtlich ab 
Sommer 2022 für alle Kindergärten im Naturpark Neckartal-Oden-
wald geöffnet. Interessierte Kindergärten können gerne mit dem 
Naturpark Kontakt aufnehmen. Das Projekt wird gefördert mit Mit-
teln des Landes Baden-Württembergs, der Lotterie Glücksspirale 
und der Europäischen Union (ELER).Weitere Informationen zu den 
Naturparkkindergärten finden Sie unter https://www.naturpark- 
neckartal-odenwald.de/erleben/wissen-erleben/naturpark-kinder 
gaerten/

Wir machen Urlaub
vom 24. 8. bis  einschl. 6. 9. 2021

Putzhilfe
für samstags, 2–3 Stunden, gesucht.

Metzgerei Michael Mehl
Elztal-Dallau · Telefon (06261) 2760
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Systemische Einzel-, Paar- & Familientherapie (IGsT/SG) 

74834 Elztal-Muckental • 06267 / 9296398 

info@mareike-senk.de
www.mareike-senk.de

Therapie, Coaching & Beratung 

•Persönlich •Telefonisch •Video-Call 

Seniorenresidenz 
Haus Theresa

www.Haus-Theresa.de

Beste Pflege 
zu fairem Preis

•  seit 25 Jahren
 familienbetrieben
•  wiederholt MDK-Note 1,0
•  Heimplatz ab 1650,- € 
 Eigenanteil
•  Einzelzimmer oder auf 
 Wunsch Doppelzimmer
•  Kurz- und Vollstationäre Pflegeeinrichtung
•  moderner Neubau oder Haupthaus mit 
 Innenhof und Café
•  idyllische Lage in Mudau-Steinbach

Familie Matz
Poststr.14 • 69427 Mudau

Tel.06284-9203-0 • info@haus-theresa.de  

HOCHWERTIGE

Penthouse-Wohnung
in Buchen zu vermieten

ca. 122 qm, OG, moderner Neubau, in 
unmittelbarer Stadtnähe, unverbauter 
Blick, hoher Wohnkomfort, barrierefrei, 
Aufzug, Erstbezug, großzügiger Wohn-/
Essbereich mit offener Küche, Schlaf- 
+ Kinderzimmer/Büro, Bad mit Dusche, 
Gästetoilette, große überdachte Dach-
terrasse, Fußbodenheizung, hochwer-
tiger Parkett, Tiefgarage + Kellerraum. 
Miete: 1.160,– EUR + NK (TG: 55,– EUR).

TELEFON
(01 52) 28 77 65 01

persönliche 
Bestattungs-Terminabsprache

Tel. (0 62 61) 1 47 72 od. 1 59 53

B E E R D I G U N G S - I N S T I T U T

ROOS
ist der Beauftragte der Gemeinde Elztal sowie ihr 

Ansprechpartner für das Friedhofswesen.

(0172) 6377121, (0172) 2637712 od. (0173) 5346890
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